
Gemeinde Wohltorf

Beglaubigter Beschlussauszug
Sitzung Nr. 14 / 2018 - 2023 des Schul-, Sozial- und Sport- und Jugend-

ausschusses der Gemeinde Wohltorf vom 22.02.2022

TOP 8 Neubau Sporthalle
hier: Antrag auf Bezuschussung des TuS wegen Anmietung Hallen-
zeiten

Der Ausschuss berät sich über den geplanten Zuschuss in Höhe von 40.000 – 45.000 
Euro, unter der Berücksichtigung der hohen Kosten für den Hallenneubau und die zu-
sätzlichen Belastungen für den Haushalt der Gemeinde in den Folgejahren. Besonders 
für die Kinder und Jugendlichen wird es als wichtig erachtet weiterhin das Sportangebot 
aufrecht zu erhalten. 

Ein großer Teil des Zuschusses wird für die Hallenzeiten der Handballer verwendet. Es 
stellt sich die Frage, welche Kosten für die anderen Sportarten zusätzlich aufgewendet 
werden müssen. Auch wurde bisher nicht ausreichend recherchiert, welche Alternativen 
es zu dem Kostenvoranschlag des TuS Aumühle-Wohltorf e.V. gibt. 

Der Zeitplan für den Abriss der alten Halle und die Bauzeit der neuen Halle stehen nicht 
endgültig fest, obwohl die Planung weitestgehend abgeschlossen ist.
Ein Treffen mit dem TuS Aumühle-Wohltorf e. V. steht noch aus, ebenso ein Termin zur 
Entscheidungsfindung. Evtl. verschiebt sich der Ablauf des Hallenbaus.

Es besteht allgemeiner Konsens weitere Alternativen zu erarbeiten, wie z. Bsp. beim 
TSV Reinbek anzufragen. Laut Herrn Drabner gibt es eine Hockeyhalle, die sich evtl. 
eignet. Herr Drabner wird sich darum kümmern.
Beschluss:
Der Schul-, Sozial-, Sport- und Jugendausschuss stellt seine Empfehlung an die Ge-
meindevertretung zur Gewährung des Zuschusses vorerst zurück, bis zur Klärung der 
endgültigen Kostenaufstellung mit dem TuS Aumühle-Wohltorf e.V. und dem genauen 
Zeitplan des Hallenneubaus. Der Ausschuss wird prüfen, ob es noch Alternativen für die 
Anmietung von Hallenzeiten in anderen Gemeinden gibt, die weniger kostenintensiv 
sind. Der Ausschussvorsitzende wird gebeten mit dem TuS die Bedarfsaufstellung 
(Kosten/Zeiten) noch einmal zu überprüfen.
Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en)
6 6 0 0

Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor.

Anmerkung:



Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertre-
ter von den Beratungen und den Abstimmungen ausgeschlossen; sie waren weder bei 
den Beratungen noch bei den Abstimmungen anwesend: 

Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.
Das Gremium war beschlussfähig.

Dassendorf, den 04.03.2022 Amt Hohe Elbgeest
Im Auftrag

(DS)


